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Wirtschaftsschutztag Sachsen-Anhalt – 
Effizienter Schutz für Unternehmen im In- und Ausland





DEMOKRATIE STÄRKEN

Vorwort

Jochen Hollmann 
Leiter der Abteilung Verfassungsschutz  
im Ministerium für Inneres und Sport  
des Landes Sachsen-Anhalt

Am 16. September 2015 hat die Abteilung Verfas-
sungsschutz des Ministeriums für Inneres und 
Sport des Landes Sachsen-Anhalt in Kooperation 
mit den Industrie- und Handelskammern Sach-
sen-Anhalts erstmals den Wirtschaftsschutztag 
des Landes Sachsen-Anhalt im IGZ Innovations- 
und Gründerzentrum Magdeburg GmbH in 
Barleben (Bördekreis) durchgeführt. 

Unter dem Titel „Effizienter Schutz für Unterneh-
men im In- und Ausland“ wandten sich Experten 
von Sicherheitsbehörden des Bundes sowie aus 
der Wirtschaftspraxis an das interessierte Fach-
publikum mit ca. 100 Teilnehmern aus Wirtschaft 
und Verwaltung. 

Der Wirtschaftsschutztag war darauf ausgerichtet, 
Beratungs- und Unterstützungsspektren des Wirt-
schaftsschutzes aufzuzeigen und Präventions- und 
Lösungsansätze vorzustellen. 

Deshalb standen im Mittelpunkt der Veranstal-
tung u. a. folgende zentrale Fragen: 

	Wie schütze ich mein Unternehmen vor 
fremder Ausspähung? 

	Welche Hilfen werden meinem 
Unternehmen angeboten? 

	Wie bewege ich mich sicherer auf 
ausländischen Märkten?

	Kann ich von den Erfahrungswerten 
anderer Unternehmen profitieren? 

Herr Klaus Olbricht, Präsident der Industrie-  
und Handelskammer Magdeburg, begrüßte die 
Tagungsteilnehmenden. Die Tagesmoderation der 
Veranstaltung hatte der Herausgeber und Chef- 
redakteur des Wirtschaftsmagazins „Aspekt“, Herr 
Rolf-Dietmar Schmidt, übernommen. 

Die Veranstaltung eröffnete Herr Minister, der  
in seiner Ansprache die Bedeutung des Wirt-
schaftsschutzes deutlich machte, dem sich 
sowohl die Verfassungsschutzbehörde als auch 
die Unternehmensverantwortlichen des Landes 
Sachsen-Anhalt stellen müssen. Geeignete Maß-
nahmen des Wirtschaftsschutzes als präventiven 
Teil der Spionageabwehr seien geeignet, einen 
illegalen Know-how Transfer durch fremde Nach- 
richtendienste aus deutschen Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen zu verhindern oder 
zumindest zu erschweren. 

Herr Minister Stahlknecht betonte, der Verfas- 
sungsschutz werde auch in Zukunft die Koopera-
tion mit den sachsen-anhaltischen Unternehmen 
und Unternehmensverbänden fortsetzen und als 
Kooperationspartner zur Verfügung stehen, sei es 
durch öffentliche Vorträge, Vorträge zur Sensibili-
sierung der Firmenbelegschaft oder durch vertrau-
liche Gespräche mit den Entscheidungsträgern. 

Entsprechend reichten die Themenspektren von 
der Darstellung behördlicher Perspektiven und 
Angebote zum Wirtschaftsschutz über Beiträge 
zum Engagement der Konzerne bis zu Berichten 
und Erfahrungen aus der Wirtschaft. 
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Nicht nur im Ausland engagierte, sondern auch 
lokal agierende Unternehmen sind aufgrund ihrer 
Innovationsfähigkeit und Forschungsaktivitäten 
immer häufiger Zielobjekte von Wirtschaftsspio-
nage und Sabotageangriffen. 

Die Schärfung des Sicherheitsbewusstseins und 
der Schutz des geistigen Know-hows sowie der 
eigenen Informations- und Kommunikationssys-
teme rücken durch die globale Vernetzung und die 
zunehmende Digitalisierung immer mehr in den 
Fokus der deutschen Wirtschaft. Die Sicherheit 
von Unternehmen hat sich zu einem wesent- 
lichen Standortfaktor entwickelt. Prävention und 
sicherheitsrelevantes Verhalten werden dabei für 
Entscheidungsträger in Unternehmen zu immer 
komplexeren Herausforderungen. Ausländische – 
insbesondere nichteuropäische Märkte mit ande-
ren Rechtstraditionen – bedürfen einer erhöhten 
Wachsamkeit und besonderen Sorgfalt bei der 
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung 
der Reisen dorthin.

Als Praxisschwerpunkt der Tagung vermittelte der 
Unternehmensberater Fred Maro anhand präg-
nanter Beispiele zentrale Hinweise zum Umgang 
mit „social engineering“, einer Methode des 
Vorspiegelns falscher Tatsachen und geschickten 
Fragenstellens zur unrechtmäßigen Erlangung von 
Geschäftsgeheimnissen.

Die Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau 
gab Hinweise, die Auslandsaufenthalte von Mit-
arbeitern sicherer zu gestalten. Ein Magdeburger 
Unternehmer berichtete von der erfolgreichen 
Durchsetzung von geistigen Schutzrechten.

Ergänzend sei auf die Internetseite des Verfas-
sungsschutzes Sachsen-Anhalt unter: 
www. mi.sachsen-anhalt.de/verfassungsschutz 
mit weiteren für die Firmensicherheit relevanten 
Informationen verwiesen.

Allen Mitwirkenden danke ich für Ihre Bereitschaft 
bei der Vorbereitung und Durchführung dieses 
Wirtschaftsschutztages. 

Magdeburg, im Juni 2016 
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Begrüßung

Klaus Olbricht 
Präsident der Industrie- und Handelskammer 
Magdeburg

Es gilt das gesprochene Wort! 

Sehr geehrter Herr Minister,
sehr geehrte Referenten der Veranstaltung,
meine sehr verehrten Damen,
sehr geehrte Herren,

im Namen der Industrie- und Handelskammern 
Halle-Dessau und Magdeburg und des Ministe-
rium für Inneres und Sport des Landes Sachsen- 
Anhalt heiße ich Sie herzlich willkommen zu 
unserem Wirtschaftsschutztag.

Es ist mir eine große Freude, Sie, sehr geehrter Herr 
Minister Stahlknecht, als Schirmherr dieser Veran-
staltung begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit 
Ihnen den Wirtschaftsschutz einmal mehr in den 
Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Dessen Bedeu-
tung, die ernstzunehmenden Gefahren, vor allem 
aber Lösungsansätze und -strategien aufzuzeigen. 
Sehr geehrter Herr Minister Stahlknecht, ich freue 
mich auf Ihr Grußwort.

Es freut mich ebenfalls sehr, dass wir diese Ver-
anstaltung, deren Schwerpunkte sowohl für die 
großen, aber immer mehr auch für die klein- und 
mittelständischen Unternehmen an Bedeutung 
gewinnen, hier unter dem Dach des Innovations- 
und Gründerzentrums Barleben durchführen. 
Unser Tagungsort veranschaulicht, wie viel unter-
nehmerisches Know-how und Potenzial in unserer 
Region ansässig ist und wie viele innovative Ideen 
und Produktentwicklungen hier Tag für Tag entste-
hen. Ich danke Ihnen, sehr geehrter Herr Dr. Ude, 
dass wir unsere Veranstaltung hier in Ihrem Hause 
durchführen dürfen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

die so genannte IuK-Kriminalität – heute meist als 
„Cybercrime“ bezeichnet – nimmt dramatisch zu. 
Sie stellt eine ernsthafte Gefahr für die Sicherheit 
von Unternehmen dar. Insbesondere deren For-
schungs- und Entwicklungsbereiche werden dabei 
zunehmend Opfer von Wirtschaftsspionage via 
Internet. Deutschland ist als Standort zahlreicher 
Firmen, die auf Schaffung von Innovationen und 
von Spitzentechnologie ausgerichtet sind, darauf 
angewiesen, seinen technologischen Vorsprung 
zu sichern. Dieser Vorsprung kann durch Cyber- 
crime-Attacken zunichte gemacht werden. Der 
Aufwand für solche Angriffe und das Täterrisiko 
sind dabei häufig gering, der Schaden für die 
betroffenen Firmen dagegen meist immens. 

Eine reale Gefahr besteht dabei nicht nur für  
große, sondern auch für klein- und mittelständi-
sche Unternehmen. Gerade letztere verfügen aber 
häufig nicht über das entsprechende Problem- oder 
Gefahrenbewusstsein und in Folge dessen auch 
in weit geringerem Maße als Großunternehmen 
über entsprechende Schutzmechanismen. Sie sind 
deshalb besonders häufig Opfer verschiedenster 
Delikte aus dem großen Bereich des „Cybercrime“.

Als mögliche „Täter“ kommen dabei kriminelle 
Strukturen, Einzeltäter, konkurrierende Unter-
nehmen oder sogar fremde Nachrichtendienste 
in Betracht. Der Schaden für Unternehmen 
kann dabei von der Rufschädigung über den 
Informationsabfluss bzw. der Industriespionage 
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und dem Totalverlust von Informationen bis hin 
zum Lahmlegen oder zur Zerstörung von ganzen 
Rechnernetzwerken reichen. Entsprechend ist eine 
Gefährdung der Firmenexistenz zu befürchten.

Vor diesem Hintergrund möchten wir einen Bei-
trag zum Dialog zu einem äußerst aktuellen und 
hoch brisanten Thema leisten.

Information und Kommunikation in elektroni-
scher Form und auf elektronischem Weg sind 
mittlerweile aus unserer Gesellschaft nicht mehr 
wegzudenken. Wie sicher sind unsere Daten, 
welcher Bedrohung vor Attacken sind wir wirklich 
ausgesetzt? Und welchen Schaden können diese 
anrichten? Unsere heutige Veranstaltung soll 
unter anderem auf diese Fragen Antworten geben 
und die Experten der Fachvorträge werden diese 
im Einzelnen genauer beleuchten.

Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen 
Geschehnisse rund um das Thema Cybercrime und 
Cyberware werfen sich viele Fragen auf und führen 
zu Unsicherheiten. Nicht aus dem Blick zu verlie-
ren ist neben dem Schutz der Informations- und 
Kommunikationssysteme auch der Schutz und 
die besondere Aufmerksamkeit und Bedeutung 
des Faktors Mensch. Wer Mitarbeiter im Rahmen 
der Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit ins Aus-
land entsendet, muss rechtlich und kulturell gut 
vorbereitet und sich der zu erwartenden Risiken 
und rechtlichen Verpflichtungen bewusst sein. Der 
Schutz der Mitarbeiter und gleichsam der Schutz 
der wirtschaftlichen Unternehmensinteressen ist 
ebenfalls ein nicht außer Acht zu lassendes Thema 
des Wirtschaftsschutzes.

Wie bereits erwähnt, besitzen sachsen-anhalti-
nische Unternehmen und dabei gerade die klein- 
und mittelständischen Unternehmen ein sehr 
großes Potenzial und agieren zunehmend auch 
im europäischen und internationalen Umfeld. Wie 
schützen Unternehmen ihr Know-how über die 
Grenzen Deutschlands hinaus, welche Strategien 
und Maßnahmen haben sich bewährt? Gewerb- 
liche Schutzrechte unterstützen Unternehmen 
und deren Unternehmenswerte, ihre Erfindungen 
und Marken und zeigen territorial Wirkung. Auch 

die Themen der Produkt- und Markenpiraterie 
und des Patentrechts zählen zu den wichtigen 
Aspekten des Wirtschaftsschutzes und finden 
in einigen Vorträgen der heutigen Veranstaltung 
Berücksichtigung.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

wie ich Ihnen in meiner kurzen Ausführung 
bereits aufzeigen wollte, bietet Ihnen der heutige 
Wirtschaftsschutztag ein vielfältiges und facet-
tenreiches Programm. Ich wünsche uns allen eine 
spannende, erkenntnisreiche Veranstaltung und 
danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. 

Sehr geehrter Herr Minister Stahlknecht, Sie haben 
das Wort.
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Grußwort

Holger Stahlknecht
Minister für Inneres und Sport  
des Landes Sachsen-Anhalt

Es gilt das gesprochene Wort!

Sehr geehrter Herr Olbricht,
sehr geehrte Damen und Herren, 

zunächst möchte ich mich bei den Industrie- und 
Handelskammern Magdeburg und Halle-Dessau 
für die gute Zusammenarbeit in Vorbereitung der 
Veranstaltung herzlich bedanken.

Im Zeitalter einer globalisierten Wirtschaft, das 
die sachsen-anhaltischen Unternehmen dazu 
zwingt, sich der internationalen Konkurrenz zu 
stellen, rückt das Thema Sicherheitsprävention 
besonders in den Fokus der exportorientierten 
Wirtschaft, die sich ihrer üblichen Geschäftsri-
siken bewusst ist. Bei diesem Prozess kann das 
Ministerium für Inneres und Sport des Landes 
Sachsen-Anhalt die Unternehmen unterstützen. 
Die Mitarbeiter des Wirtschaftsschutzes gehen 
gern in die Unternehmen, um sie dabei zu bera-
ten und zu unterstützen, Sicherheitsvorfälle zu 
verhindern oder Schaden zu begrenzen. Dabei 
gilt: Alle vertraulichen und sensiblen Daten und 
Fakten sind in der Verfassungsschutzbehörde gut 
aufgehoben, denn der Verfassungsschutz kann 
und darf schweigen. Gerade in Fällen tatsächlicher 
Angriffe ist es wichtig, miteinander die Methodik 
des Angriffs herauszuarbeiten und zu analysieren, 
denn sie kann in anonymisierter Form dazu die-
nen, die deutsche Wirtschaft mit Ihnen zusammen 
sicherer zu machen.

Sachsen-Anhalt liegt an der Achse des transeu-
ropäischen Ost-West-Transitverkehrs, mittels 
nahegelegener Flughäfen sind viele globale Ziele 
unmittelbar erreichbar. Unsere wirtschaftliche 
Basis liegt beim verarbeitenden Gewerbe, beim 
Baugewerbe und beim Handel. Automotive und 
der Chemiesektor spielen eine nicht zu unterschät-
zende Rolle.

Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU) mit 
weniger als 50 Beschäftigten stellen 97,7 Prozent 
aller Betriebe Sachsen-Anhalts dar. Sie verfügen 
in der Regel über keine Compliance-Abteilungen; 
auch die Unternehmenssicherheit, einschließlich 
der IT-Sicherheit, stellt eine Aufgabe meist weniger 
Mitarbeiter dar.

Über Perspektiven für die Informationssicherheit 
in den KMU wird Sie gleich Herr Schober vom Bun-
desamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
informieren.

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Fakten belegen, dass das Internet einen Angriffs-
vektor gegen Unternehmen mit zunehmender 
Bedeutung ausmacht. Die Bedrohung auf diesem 
Sektor der Unternehmenssicherheit nimmt beson-
ders rasant zu. Der Branchenverband BITKOM mel-
dete im Februar 2015 auf der Basis einer Umfrage 



DEMOKRATIE STÄRKEN

Seite 7

unter seinen Mitgliedern, dass jedes dritte Unter-
nehmen bei einer Größe zwischen 20 und 500 
Beschäftigten in Deutschland in den letzten zwei 
Jahren IT-Sicherheitsvorfälle zu verzeichnen hatte.

Die Nationale Wirtschaftsschutzstrategie, die das 
Bundesministerium des Innern und das Bundes-
amt für Verfassungsschutz zusammen mit den 
anderen Sicherheitsbehörden des Bundes und 
den führenden Wirtschaftsverbänden auflegen 
wird, begrüßen wir daher sehr. Sie wird neue 
Impulse für den Wirtschaftsschutz auf natio- 
naler Ebene und auf der Landesebene geben, die 
wir gern mit Ihnen gemeinsam umsetzen wollen. 
Herr Becker vom Bundesamt für Verfassungsschutz 
wird auch hierzu nähere Ausführungen machen.

Spionageangriffe auf Firmennetzwerke werden in 
aller Regel so geführt, dass der Angegriffene sie gar 
nicht oder erst zu spät bemerkt. Dank der guten 
Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Verfas-
sungsschutz ist mein Haus in der Lage, Hinweise 
und Daten an potenziell gefährdete Unternehmen 
und außeruniversitäre Forschungsinstitute zu 
geben, um zu sensibilisieren und den Eigenschutz 
zu verbessern.

Die „NSA-Affäre“ hat meines Erachtens auch 
eine positive Seite. Sie hat den Blick geschärft für 
Gefahrenlagen, die von fremden Nachrichten-
diensten zum Nachteil Deutschlands hervorgeru-
fen werden. Die Mehrzahl der Nachrichtendienste, 
die Unternehmen im Visier haben, sind auf dem 
asiatischen Kontinent beheimatet, z. B. in der 
Russischen Föderation, der Volksrepublik China, 
in Syrien, Pakistan oder Iran. Der sachsen-anhal-
tischen Wirtschaft drohen auch diese Gefahren, 
insbesondere den Branchenführern und den „hid-
den champions“, den verborgenen Weltmarktfüh-
rern. Geschäftsführung, Vertrieb, Wartungs- und 
Servicepersonal unterliegen einer besonderen 
Gefährdung in den genannten Ländern, denn 
dort agiert der jeweilige Nachrichtendienst auf 
eigenem Territorium. Ich freue mich insofern ganz 
besonders, dass der Bundesnachrichtendienst uns 
dazu über die Bedrohungen und strategischen 
Herausforderungen in Asien informieren will.

Das Exportgeschäft ist nicht nur mit einem höhe-
ren unternehmerischen Risiko, sondern auch mit 
einer höheren Gefährdung durch Nachrichten-
dienste verbunden. 

Frau Stodtko von der IHK Halle-Dessau wird Ihnen 
zur Entsendung der Mitarbeiter in fremde Staaten 
weiterführende Hinweise geben.

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sicherheitsvorfälle in Sachsen-Anhalt, die dem 
Wirtschaftsschutz meines Hauses bekannt gewor-
den sind, waren bislang keine Fälle von nachrich-
tendienstlich gesteuerter Wirtschaftsspionage. 
Nicht-staatliche Akteure sind aber auch in der 
Lage, ähnlich zu agieren. Dies kann u. U. illegal sein, 
aber den gewünschte Erfolg hervorbringen. Nicht 
zu unterschätzen ist insoweit der Faktor Mensch. 

Der „Engagement Index“ der Fa. Gallup zeigt, dass 
15 Prozent aller Beschäftigten – Wirtschaft und 
Verwaltung – über eine hohe emotionale Bindung 
zu ihrem Arbeitsplatz verfügen, 70 Prozent haben 
eine geringe Bindung und 15 Prozent gar keine Bin-
dung. Aus dem letztgenannten Personenpotenzial 
rekrutieren sich die Innentäter. Ihnen genügt zur 
Rechtfertigung, dass es vermeintlich alle tun. 
Sowie die Gelegenheit besteht, erfolgt der Verrat.

Wie Innentäter erkannt werden können, wird uns 
Herr Maro zeigen, wenn er uns die unterschätzten 
Gefahren der Industriespionage durch „Social 
Engineering“ plastisch vor Augen führen wird.

Was für den Schutz innovativer Ideen der Unter-
nehmen getan werden kann, darüber berichtet 
der Unternehmer Herr von Limburg und Herr  
Dr. Heesemann von der Firma B. T. innovation 
GmbH.

Meine Damen und Herren,

für die Unternehmenssicherheit kann demnach 
nicht nur der Staat verantwortlich sein. Die unter-
nehmerische Eigenverantwortung ist in diesem 
Zusammenhang sicherlich von noch größerer 
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Bedeutung. 

Sie tragen die Verantwortung. Nutzen Sie die 
Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen 
zur Unternehmenssicherheit. Nehmen sie die 
Beratungsleistungen des Wirtschaftsschutzes in 
Anspruch. 

Werden Sie präventiv tätig! Es lohnt sich, Manage-
ment und die besonders gefährdeten Mitarbeiter-
gruppen zu sensibilisieren und in ihre Sicherheits-
vorkehrungen einzubeziehen. Die Mitarbeiter des 
Wirtschaftsschutzes (Verfassungsschutz) meines 
Hauses stehen Ihnen als Ansprechpartner gern 
zur Verfügung.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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„Perspektiven für Informationssicherheit in  
Kleinen und Mittleren Unternehmen“

Marc Schober
Bundesamt für Sicherheit  
in der Informationstechnik (BSI)

Es gilt das gesprochene Wort!
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„Wirtschaftsschutz in Deutschland:  
Ein Angebot des Verfassungsschutzes“

Bodo Becker 
Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV)

Es gilt das gesprochene Wort!
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„Wirtschaftsschutz in Deutschland:  
Ein Angebot des Verfassungsschutzes“
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„Von netten und anderen Menschen –  
Die unterschätzte Gefahr der Informations- 
spionage durch Social Engineering“

Fred Maro
Geschäftsführer, FM-nospy, Hürth bei Köln 

Es gilt das gesprochene Wort!
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„Sicherheit bei der Entsendung von Mitarbeitern“ 

Birgit Stodtko
Geschäftsführerin International, IHK Halle-Dessau

Es gilt das gesprochene Wort!
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„Know-how-Klau –  
Wie schütze ich innovative Unternehmen?  
Erfahrungsbericht eines Unternehmers“

Felix von Limburg betätigt sich seit Anfang der 
1990er Jahre unternehmerisch in Sachsen-Anhalt. 
Sein Augenmerk galt zunächst der Zulieferung 
von Baustellen und Betonfertigteilwerken mit 
Bauspezialartikeln. Wie so oft ergaben sich aus der 
jahrelangen Erfahrung im Umgang mit Kunden 
Ideen, wie z. B. Tätigkeiten auf dem Bausektor 
erleichtert werden können. So wurde schon nach 
wenigen Jahren mit der Entwicklung eigener 
Produkte begonnen. Eines der ersten Produkte 
war ein Schalungsmagnet, der auf Füßen steht. 
Dieser Magnet erlaubt die exakte Platzierung von 
Schalungen, mit denen Betonfertigteile produziert 
werden. Die Füße halten den Magneten soweit auf 
Abstand vom Schaltisch, auf dem Betonfertigteile 
produziert werden, dass der Magnet ohne großen 
Kraftaufwand milimetergenau platziert werden 
kann, ehe er durch Druck so nah an den Schal-
tisch gebracht wird, dass er zuschnappen kann 
und anhaftet. Durch diese Technologie wurde die 
Effizienz von Betonfertigteilwerken erhöht. Dieser 
Magnet wurde überarbeitet und 2009 in der heute 
erhältlichen Fassung erstmalig angeboten. Bei 

einem Gewicht von 5,4 kg und einer Haftkraft von 
über 22 000 N stellt dieser Magnet den derzeit an 
Haftkraft zu Masse gemessenen besten Magneten 
für Betonfertigteilwerke dar. 

Die Magneten mit der „MagFly-Technologie“ 
wurden zum Patent angemeldet. Dies hinderte 
jedoch eine estnische Firma nicht, dieses von 
der B. T. innovation GmbH patentierte Gerät von 
einem chinesischen Unternehmen nachbauen zu 
lassen und die Plagiate selbst zu vermarkten. Sie 
schreckten, wie alle Teilnehmer der Veranstaltung 
sich überzeugen konnten, auch nicht davor zurück, 
das Design vollständig zu kopieren. Die Plagiateure 
waren jedoch nicht in der Lage, die Leistungsstärke 
des Magneten auch nur annähernd zu erreichen. 
Die B. T. innovation GmbH selbst konnte nach-
weisen, dass die estnische Firma die Plagiate  
u. a. in Deutschland vertrieben hat, was gegen den 
Patentschutz verstieß. Ein Gerichtsverfahren mit 
Unterlassungsklage wurde eingeleitet und gewon-
nen. Die Kosten für das Gerichtsverfahren belaufen 
sich auf ca. 15.000 Euro, bei einem geschätzten 

Felix von Limburg
Geschäftsführer, B� T� innovation GmbH;

Dr. Ingo Heesemann 
B� T� innovation GmbH
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Umsatzverlust von mehreren 10.000 Euro. Herr von 
Limburg erläuterte an diesem praktischen Beispiel 
wie er es erreichte, seine Innovation patentieren 
zulassen, wie die Produkte modifiziert werden 
mussten und mit welchem Aufwand dies verbun-
den war. Er gab den Zuhörern den Rat gute Ideen 
schützen zu lassen und dabei einen kompetenten 
Patentanwalt einzusetzen.

Herr Dr. Heesemann ergänzte die Ausführungen 
von Herrn von Limburg, indem er erläuterte, 
welche Schutzrechte es gibt, welchen Risiken ein 
Unternehmer unterliegt und welche bürokrati-
schen Hürden er überwinden muss, um seine 
Patente im In- und Ausland durchzusetzen. Schon 
die Anmeldung von Schutzrechten unterliegt 
besonderen Anforderungen und nimmt Zeit in 
Anspruch. Finanzielle Mittel sind einzuplanen, 
Märkte zu evaluieren und abzuwägen, wo ein 
Schutz sinnvoll und auch durchsetzbar ist. In 
Abhängigkeit von der Größe eines bestimmten 
Marktes kann auf Beantragung von Schutzrechten 
verzichtet werden, insbesondere wenn man nicht 
beabsichtigt dort tätig zu werden.

Das stärkste Schutzrecht für eine technische 
Erfindung stellt das Patent dar. Patentfähige 
Erfindungen müssen nach § 1 Abs. 1 Patentgesetz 
besondere Voraussetzungen erfüllen. Sie müssen 
neu sein, ihnen muss eine erfinderische Tätigkeit 
zugrunde liegen und sie müssen gewerblich 
nutzbar sein. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, 
kann beim deutschen Patent- und Markenamt 
(DPMA) ein Patent beantragt werden. Die Kosten 
für diesen Prozess belaufen sich oft auf mehrere 
Tausend Euro und setzen sich aus optionalen  
Kosten für den Patentanwalt und den obligato-
rischen Kosten für die eigentliche Anmeldung 
zusammen. Wird das Patent nach Prüfung 
gewährt, hat der Patentinhaber vom Anmeldetag 
an bis zu 20 Jahre lang das alleinige Recht die Erfin-
dung zu verwerten – praktisch ein Monopolrecht 
mit dem Zweck die wirtschaftliche Nutzung der 
Erfindung zu vereinfachen. Die Nutzungsdauer des 
Patents hängt davon ab, ob der Patentinhaber die 
kontinuierlich steigenden Jahresgebühren bezahlt. 
Die Nutzung der Erfindung kann sich in der alleini-
gen Vermarktung widerspiegeln oder aber durch 

Lizenzvergabe oder gar Verkauf des Patents. Vorteil 
des Patentschutzes besteht auch darin, dass dieser 
nach nationaler Anmeldung im Prioritätsjahr auch 
auf andere Länder bis hin zum weltweiten Schutz 
ausgeweitet werden kann. Die Frist kann durch 
eine PCT-Anmeldung1 im Prioritätsjahr auf bis zu  
30 Monate verlängert werden. Oft werden aber 
nur die wichtigsten Märkte geschützt, um unnö-
tige Kosten für viele Länder zu sparen. 

Ein kostengünstigeres, nationales Schutzrecht 
für technische Erfindungen stellt das Gebrauchs-
muster dar, das eine Geltungsdauer von bis zu  
10 Jahren haben kann, vorausgesetzt, es werden 
die notwendigen Gebühren gezahlt. Da bei Eintra-
gung des Gebrauchsmusters nicht geprüft wird, ob 
die Erfindung neu, gewerblich anwendbar sowie 
auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, stellt 
das Gebrauchsmuster eher eine Art Registerrecht 
dar. Hier gilt es sich im Vorfeld durch sorgfältige 
Recherche zu vergewissern, dass die Vorausset-
zungen für ein wirksames Schutzrecht bei der 
Anmeldung tatsächlich vorliegen. Liegen die 
Voraussetzungen nicht vor, können Sie letztendlich 
auch keine Rechte aus dem Gebrauchsmuster 
geltend machen.

Eine wichtige Rolle bei der Kaufentscheidung von 
Kunden stellt das Design dar. Bei immer kürzer 
werdenden Produktzyklen, ist das Design ein 
wahrnehmbares Unterscheidungsmerkmal. Ein 
schutzfähiges Design muss neu sein und infol-
gedessen auch entwickelt werden, sodass auch 
das Design, früher Geschmacksmuster genannt, 
als eingetragenes Schutzrecht angemeldet 
werden kann. Der Schutz für zum Zeitpunkt der 
Anmeldung neue Designs kann für weniger als 
100 Euro beim DPMA eingetragen werden und gilt 
bei Zahlung der anfallenden Gebühren für bis zu 
25 Jahre ab dem Anmeldetag. Dieses Schutzrecht 
kann auch international beantragt werden.

Das letzte, aber nicht zu vernachlässigende 
Schutzrecht stellt die Marke dar. Nach § 3 Abs. 1 
MarkenG gilt: „Als Marke können alle Zeichen, ins-
besondere Wörter einschließlich Personennamen, 

1 Der „Patent Cooperation Treaty“ ermöglicht die gleichzeitige  
Patentanmeldung in 148 Vertragsstaaten
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Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, 
dreidimensionale Gestaltungen einschließlich 
der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie 
sonstige Aufmachungen einschließlich Farben 
und Farbzusammenstellungen geschützt werden, 
die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen 
eines Unternehmens von denjenigen anderer 
Unternehmen zu unterscheiden.“ Das Eintragen 
einer Marke kostet ca. 300 Euro für einen Zeitraum 
von 10 Jahren und ist im Anschluss verlängerbar. 
Durch eine Marke kennzeichnen Unternehmen 
ihre Produkte und Dienstleistungen, erkennbar 
an dem ®-Zeichen, welches zum wirksamen 
Schutz angehängt werden darf. Die Marke dient 
dem Kunden zur Unterscheidung sowie Her-
kunftsnachweis, stärkt bei positiver Verknüpfung 
das Image des Markeninhabers und sorgt beim 
Kunden für eine Art Gütenachweis. Die Marke ist 
folglich wichtig für das Marketing eines Unter-
nehmens, da sie beim Kunden Vertrauen weckt 
und die Kaufentscheidung beeinflusst. Höchstes 
Ziel einer Marke ist es, dass das Produkt in den 
Sprachgebrauch übergeht, wodurch eine notori-
sche Marke entsteht; Beispiele sind Tempo oder 
Coca Cola. Eine starke Marke stellt somit einen 
Vermögenswert dar.

Das beste Schutzrecht hält Produktpiraten leider 
nicht davon ab, Geschütztes zu kopieren. Daher 
gilt es den Markt aufmerksam zu beobachten 
und Nachahmer frühzeitig aufzufinden. Ist ein 
Plagiateur ausfindig gemacht, sollten Sie frühzei-
tig aktiv werden. Der geschädigte Unternehmer 
sollte sich nicht damit begnügen, dass Recht und 
Gerechtigkeit in der Praxis voneinander abwei-
chen, sondern die Märkte, auf denen er engagiert 
ist, kontrollieren und beim Auffinden von Plagiaten 
die Entscheidung vor Gericht suchen. Klagen Sie 
ihr Schutzrecht ein und untersagen Sie den Ver-
trieb der Kopie. Wenn Sie die Möglichkeit haben, 
versuchen Sie die Patentstreitigkeiten auf einen 
Gerichtsstand zu ziehen, wo ein Durchsetzen Ihrer 
Rechte auch schnell von Erfolg gekrönt ist – z. B. 
Deutschland. Plagiatoren muss mit allen zur Ver-
fügung stehenden legalen Mitteln das Handwerk 
gelegt werden und der Know-how-Schutz, den 
eine Patentierung entfaltet, rechtfertigt die Mittel. 

Alles Wissenswerte rund um Schutzrechte und 
auch damit verbundene Kosten können direkt 
beim DPMA unter www.dpma.de eingesehen 
werden.
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